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Kohle als Kellerbcliandlungsmittel.

Von Dr. WILHELM MÜLLER.

(Aus dem Laboratorium des Eidg. Gesundheitsamtes,
Vorstand: Dr. J. Werder.)

Nach Art. 175 der «Verordnung betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln

und Gebrauchsgegenständen» dürfen bei der Kellerbehandlung
von Wein folgende Stoffe Verwendung finden: Reinhefe und gewöhnliche
Weinhefe, unschädliche Schönungsmittel (Gelatine, Hausen-, Stör- und

Welsblase, frisches Eiweiss, Kasein, Zentrifugenmagermilch bis zu 1 o/o,

Klärerden, Filterdichtungsstoffe), Tannin, reine Kohlensäure, arsenfreier

Schwefel, verflüssigte schweflige Säure, Kaliummetasulfit, Speiseöl,

Paraffinöl, ausgewaschene Holzkohle und gereinigte Knochenkohle.
Dabei ist Artikel 180, welcher die künstliche Färbung von Wein und
das Entfärben von Rotwein verbietet, ausdrücklich vorbehalten. Bisher

fehlen im Schweizer. Lebensmittelbuch Normen für die hievor genannten

Kellerbehandlungsmittel, so dass an ihre Beschaffenheit gesetzlich
keine Anforderungen gestellt werden können. Bei der Revision des

Lebensmittelbuches sollen jedoch auch diese Stoffe aufgeführt und für dieselben

Gehalts- oder wenigstens Grenzzahlen festgesetzt v/erden. Dem hiesigen
Laboratorium wurde die Bearbeitung des Abschnittes Lnifärbungskohle
übertragen.

Nach Babo und Mach1) kommen, wenn auch selten, sowohl IIolz-
als auch Tierkohlesorten zur Klärung der Weine in Anwendung. Unter
den ersteren eignet sich Lindenholzkohle am besten, die ausgeglüht und

mit heissem Wasser ausgewaschen sein muss. Tierkohle wird durch
Auskochen mit Säure gut gereinigt. Da sie feinporiger als Holzkohle ist,
besitzt sie noch grössere Absorptionskraft als diese und ist wegen ihrer

') Handbuch des Weinbaues und der Kellerwirtschaft, Bd. 2, 292 (Berlin 1910).
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